




Beim in den Medien genannten Zürcher MCS-Wohnprojekt Leimbach ist z.B. 
Baubiologe Guido Huwiler als Sachverständiger involviert. Niemals käme es den 
Zürchern in den Sinn, Benedict Steiner zu beauftragen. Nicht, weil er CVP-Mitglied 
ist, sondern weil er eben von Baubiologie wenig und von MCS bzw. MCS-gerech-
tem Wohnen gar keine Ahnung hat. 

Beschränkte Kompetenz in Baubiologie sowie fachliche Inkompetenz betr. MCS-
und MCS-gerechtem Bauen/Wohnen scheint in vorliegendem Fall jedoch für 
Behörden zwingend notwendig zu sein, um als „Experte" im Kt. Schwyz betr. 
MCS-gerechtem Wohnraum beauftragt zu werden. Dies deshalb, weil es eben in 
Wirklichkeit nicht um MCS-gerechten Wohnraum geht, sondern darum, wie man 
die Sache am besten aushebelt. Dieses Vorgehen widerspricht klar Art. 6 EMRK: 
Recht auf ein faires Verfahren. 
Während ich klar aufgezeigt habe, weshalb zuvor die Freitag-Architekten und neu 
auch Architekt Benedict Steiner für eine seriöse, unabhängige Begutachtung resp. 
Definition betr. festem MCS-gerechtem Wohnraum ungeeignet sind, haben die 
Vorinstanzen kein einziges (!) Argument gegen Baubiologe Huwiler vorgebracht 
bzw. vorbringen können. 

Den wichtigen äusseren Faktoren (Umgebung) schenkt das Schwyzer Ver­
waltungsgericht gar keine Beachtung, obwohl sie bei MCS zentral sind! 
(siehe Beilage 7) 
Worin liegt der MCS-Vorteil des Zimmers „Seelisberg"? Nicht zuletzt an der 
Tatsache, dass der Vierwaldstättersee sich (300 m Luftlinie) in der N ä h e 
befindet und damit überdurchschnittlich saubere (relativ schadstofffreie und 
allergenfrei) Seeluft vorhanden ist! SAUBERE LUFT IST BEI MCS E N T ­
S C H E I D E N D . Eine solche zentrale Komponente passt weder ins Konzept einer 
Fb Ingenbohl, welche lediglich an möglichst tiefen Kosten interessiert ist noch 
offensichtlich den Vorinstanzen > Verstoss gegen Art. 6 EMRK. Bei mir als 
hochgradig Chemikaliensensiblen stehen im Gegensatz dazu die Gesundheit und 
grösstmögliche Symptomfreiheit im Vordergrund. 

Von keinem einzigen MCS-Betroffenen, der später ins MCS-Wohnhaus Leimbach 
zieht, verlangt die Stadt Zürich, es müssten zuerst "Haus-" resp. "Wohndurchsu­
chungen" zwecks Materialfeststellung durchgeführt werden, damit die Behörden 
wüssten, wie das MCS-Wohnprojekt Leimbach gebaut werden müsse. Wie gesagt: 
Dazu gibt es medizinisches Fachwissen betr. MCS (Beilage 8) und baubiologische 
Fachliteratur. - Komplett anders die Situation im Kt. Schwyz: Durch das Durch­
boxen von ständigen Kostenkürzungen und ablehnenden Entscheiden — neu noch 
unter Mitwirkung eines Honorar-Anwalts — meint man, das Problem MCS-gerech-
tes Wohnen einer Lösung zuführen zu können. > Behindertenmobbing! 



Was komplett ausser Acht gelassen wurde: Wie MCS-gerechter Wohnraum be­
schaffen sein muss, haben im Grunde weder Behörden noch Justiz zu bestimmen, 
sondern ist Sache des medizinisch ausgebildeten MCS-Spezialisten (Beilage 9) und 
vor allem des -Betroffenen (weil nur er allein im Endeffekt aus der Erfahrung 
weiss/feststellen kann, was verträglich ist und was nicht)! 

Das verfassungsmässige Recht (nach Art. 13 BV und Art. 8 ERMK) auf Achtung 
der Privatsphäre ist bei einer abschliessenden Güterabwägung eindeutig höher zu 
werten als das Durchziehen einer behördlichen Leerlaufübung betr. angeblich 
notwendiger Feststellung von Zimmermaterialien (Beilage 3), die bereits seit 
Jahren bekannt und ausgewiesen sind! Ausserdem gilt das Diskriminierungsverbot 
nach Art. 14EMRK. 

Parteientschädigung (Anwaltskosten) 
Eine Gesamtbetrachtung stellt folgendes fest: Die Vorinstanzen bringen es fertig, 
sämtliche Anträge betr. situationsbedingter Leistungen nach SKOS sowie Inte­
grationszulagen nach Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe juristisch auszuhebein 
(obwohl das genaue Gegenteil — eine Bejahung — „da in freiem Ermessen einer 
Behörde" ebenso argumentatorisch untermauert werden könnte). 

Auf Seite 20 oben steigert sich die Vorinstanz sogar dahingehend, beim Thema 
Integrationszulagen, es seien nach Möglichkeit kostenlose (!) Deutschkurse in 
Anspruch zu nehmen. Fragt sich nur, wer solche anbietet. Rechtsanwalt Kessler 
vielleicht? 

Während das Schwyzer Verwaltungsgericht einerseits darauf pocht, betr. Deutsch­
kursen seien (kostenlose) Angebote der öffentlichen Hand in Anspruch zu neh­
men, läuft die Politik, pardon Rechtsprechung in Bezug auf die Engagierung von 
(im Grunde nicht notwendigen) Architekten, Honorar-Anwälten durch die 
Fürsorgebehörde(n) gerade konträr: In diesem Bereich dürfen Behörden „nach 
freiem Ermessen" Geld ausgeben. 

Es stellt sich die Frage, ob eine solche völlig konträre Handhabung in Einklang mit 
Art. 8 BV steht. Ne in . O b bei der vom Schwyzer Verwaltungsgericht gesetzten 
konsequenten Sparpolitik im Bereich Sozialhilfe (Nichtgewährung von situations­
bedingten Leistungen, Integrationszulagen etc.) nach dem Prinzip der Gleichheit 
logischerweise nicht auch bei der Verwaltung selbst anzuwenden wäre: Verzicht auf 
teure (nicht notwendige) Architekten, Honorar-Anwälte etc. (Gebot der Verhältnis­
mässigkeit nach Art. 5 Abs. 2 BV). 
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Ist die Auferlegung der Bezahlung von Fr. 3f200.— Anwaltkosten zu Lasten 
eines Bedürftigen rechtlich zulässig? 

Die gesetzlichen Grundlagen: 

Art. 29 BV Allgemeine Verfahrensgarantien 
1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch 
auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener 
Frist. 
2 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. 
3 Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch 
auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos 
erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem 
Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. 

Notwendiges Stellen von Anträgen im Sozialhilfefall - Parteientschädigung 
im Falle von Unterliegen 

Damit ein Sozialhilfeempfänger überhaupt situationsbedingte Leistungen, minimale 
Integrationszulagen etc. beanspruchen kann, ist es unabdingbar, dass er gegen­
über der Fürsorgebehörde resp. Sozialberatung entsprechende Anträge stellt (ergibt 
sich aus § 17 Abs. 2 ShG). Ohne einen entsprechenden Antrag von Seiten des 
Bedürftigen leistet die Behörde grundsätzlich (Ausnahmefälle: § 17 Abs. 3 ShG) 
keine Gutsprache. 

Ob ein Antrag durchkommt oder aussichtslos ist, dafür gibt es in der Rechtspraxis 
keine Garantie. Ich will dies an einem konkreten, d.h. real stattgefundenen Beispiel 
erläutern: 
Anschaffung Waschmaschine zum ausschliesslich duftstofffrei Waschen 
Situationsbedingte Leistungen im Sozialhilfebereich unterliegen in der Rechtspraxis des Kt. 
Schwyz oft mehr oder weniger Willkür, in Behördensprache heisst dies "freies Ermessen". 
Ein erlebtes Beispiel: Da ich krankheitsbedingt wegen meiner hochgradigen Chemikalien­
sensibilität (MCS nach WHO ICD-10 T78.4) zwingend auf eine eigene Waschmaschine zum 
ausschliesslich duftstofffrei Waschen angewiesen bin, stellte ich im März 2005 an die damalige 
Sozialberatung Schwyz telefonisch den dringenden Antrag für eine Novamatic WA 1268.2 Aqua 
Stop. Die Anschaffungskosten für die Maschine inkl. Montage wurden volhimfänglich 
bewilligt. 
Wie aus den entsprechenden Gerichtsakten bekannt ist, stieg besagte Waschmaschine infolge 
Trommellager schaden im Mai 2008 komplett aus. Da sich die involvierten Fürsorgebehörden 
(früher Schwyz, seit März 2007 Ingenbohl) weigerten, einen Servicevertrag abzuschliessen, 
musste die Maschine nach 3 Jahren abgeschrieben werden. Die Reparatur hätte rund Fr. 1*000.— 
gekostet. 
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Das identische Waschmaschinen-Nachfolgemodell Novamatic WA 1268.3 Aqua Stopp (zum 
selben Preis) wird von der Fb Ingenbohl NICHT bewilligt. Ich unterliege in späteren 
Verfahren mit meinem Antrag auf Kosten-Vollübernahme. 
Gehen wird davon aus, dass im Fall 2 die Fb Ingenbohl bereits einen externen Anwalt beauftragt 
hätte. Logischerweise müsste ich nach VGE III 2011 161 nun auch noch die Kosten des 
betreffenden Anwalts infolge Unterliegens tragen. 

Und noch ein Beispiel aus der Praxis: Während mir eine minimale Integrations­
zulage von der Fb Schwyz nachweislich genehmigt und ausbezahlt wurde, wurde 
später der IDENTISCHE Antrag im 5 Kilometer entfernten Ingenbohl abgelehnt. 

Damit wäre bewiesen: Kein Antragsteller kann im Voraus wissen, wie eine 
Fürsorgebehörde im Kt. Schwyz letztlich entscheidet. 

Frage: Wie soll ein Sozialhilfeempianger, der in der Regel kein Hellseher 
ist, im Vornherein wissen können, dass sein Antrag in der Gemeinde Schwyz 
vollumgänglich durchkommt, hingegen im 5 Kilometer entfernten 
Ingenbohl abgewiesen wird? Ja, dass er im zweiten Fall (bei identischem 
Antrag!) neu noch den Anwalt der Fürsorgebehörde Ingenbohl bezahlen muss! 

Im öffentlichen Interesse? (Art. 5 Abs. 2 BV) 
V G E III 2012 161 (Auferlegung von Anwaltskosten zu Lasten eines Bedürftigen) 
kann nach obiger Darlegung nur Kopfschütteln auslösen. Weil die praktischen 
Folgen die wären, dass sich künftig Fürsorgebehörden des Kantons Schwyz 
einfach Honorar-Anwälte zur Abwehr von SKOS-Anträgen zulegen könnten! 
Ist das jedoch in öffentlichem Interesse nach Art. 5 Abs. 2 BV? 

In Einklang mit Art 12 BV? 
In paradoxer Weise widerspricht die Rechtsaufassung (in Bezug auf Parteient­
schädigung im Bedürftigenfall) der Vorinstanzen Art. 12 BV, der Bedürftigen zu 
helfen ins Zentrum stellt. 
§ 3 Abs. 2 ShG auf kantonaler Ebene besagt, dass Nodagen abzuklären und zu 
beseitigen seien. 
Frage: Wie sollen künftig Not lagen beseitigt werden, wenn sie von 
Behörden via Auferlegung von Honorar-Anwaltskosten im Gegenteil selber 
neu geschaffen werden?!? 

Wenn Schwyzer Fürsorgebehören resp. die Aufsichtsstellen mit einem Klienten 
(Bedürftigen) nichts oder nicht viel anfangen können, werden einfach sämtliche 
Anträge abgelehnt. Juristisch lässt sich dies praktisch immer mit dem einen oder 
anderen Spruch begründen (wie übrigens das Gegenteil auch). 
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Im Sinne der Rechtsgleichheit? (Art 8 BV) 
Als ich in der Gemeinde Schwyz lebte, wurden mir generell keine Parteientschädi­
gungskosten auferlegt Weil die betr. Fürsorgebehörde sich nicht durch einen 
externen Anwalt vertreten Hess (der Schwyzer Fürsorgepräsident selber war/ist 
bereits Anwalt und behandelt die Geschäfte). Selbst im Falle von Unterliegen 
entstanden mir keine Parteientschädigungskosten. 
Anders der Fall in der 5 Kilometer entfernten Gemeinde Ingenbohl: Hier wendet 
die Behörde neu den Trick mit dem Honorar-Anwalt an: Ich als Bedürftiger soll in 
Ingenbohl im Falle von Unterliegen zusätzlich die Kosten des Honorar-Anwalts 
der Fürsorgebehörde Ingenbohl übernehmen. 
Lässt sich das mit Art. 8 BV (Rechtsgleichheit) vereinbaren? Nein. 

Nach dem Gebot der Verhältnismässigkeit? (Art. 5 Abs. 2 BV) 
Rechtstaatliche Handeln resp. Entscheide müssen dem Gebot der Verhältnis­
mässigkeit entsprechen (Art. 5 Abs. 2 BV) - Diskriminierung ist verboten (Art. 14 
EMRK) 
Durch die ständige Budget-Kürzungspolitik der Fürsorgebehörde Ingenbohl stehen 
meiner Frau und mir aktuell gerademal Fr. l'OOO.— Grundbedarf zur Verfügung. 
Dieser Betrag liegt bereits unter dem Existenzminimum für ein Ehepaar. 

Vereinbar mit Art. 6 EMRK und Art. 13 EMRK? 
Würde die Auferlegung von Anwaltskosten zu Lasten Bedürftiger im Kt. Schwyz in 
der Schwyzer Rechtspraxis Einzug halten, dürfte ein Sozialhilfeempfänger unter der 
Voraussetzung, dass „seine" Fürsorgebehörde sich durch einen Honorar-Anwalt 
vertreten lässt, künftig gar keine Anträge mehr stellen, weil er sich sonst automa­
tisch einem hohen finanziellen Prozessrisiko (Honorar-Anwalt einer Fürsorge­
behörde = Schuldenfalle für einen Bedürftigen) aussetzt! Wie soll er also noch für 
seine Rechte/Ansprüche eintreten können? (Art. 6 EMRK, Art. 13 EMRK) 

Zu diesem Thema „Anwaltkosten zu Lasten Bedürftiger" gilt es aber noch weitere 
Überlegungen zu machen: 
1. Kann es angehen, dass neu in der Sozialhilfe des Kt. Schwyz Anwälte den 
Job übernehmen für Aufgaben, für welche eigentlich die Beamte der Fürsor­
gebehörden/Sozialberatungen zuständig bzw. ausgebildet wären? (Verstoss 
gegen Art. 5 Abs. 2 BV) 
2. Es entstehen künstliche Unterschiede in der Sozialhilfe von Gemeinde zu 
Gemeinde: 
- bei Gemeinden, welche Verwaltungsaufgaben auslagern, entstehen für die eigenen 
Beamten weniger Arbeit, dafür aber höhere (externe) Kosten 
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- durch konsequentes Verweigern z.B. von situationsbedingten Leistungen, 
Integrationszulagen usw. wird dafür gesorgt, dass die Anwaltkosten nach Mög­
lichkeit nicht zu Lasten der Verwaltung selbst gehen, sondern zu Lasten der 
Bedürftigen. Wie verträgt sich das mit dem Anspruch auf ein faires Verfahren nach 
Art. 6EMRK? 

Diskriminierungsverbot nach Art. 14 EMRK 
Weder IV, EL noch Sozialhilfe sind pfändbar. Zwar ist finanziell nichts zu holen, 
aber zumindest kann man Menschen, welche sonst schon auf dem Existenzmini­
mum leben, behördlich schikanieren. Wie lässt sich das mit dem Diskriminie­
rungsverbot nach Art. 14 EMRK vereinen? 

Parteientschädigung durch Bedürftige (Art. 5 Abs. 2) am Zahlenbeispiel 
In vorliegender Rechtssache hat der Anwalt der Fb Ingenbohl bereits rund 50 
Seiten verfasst. Setzen wir pro Seite ein Honorar von Fr. 200.- ein: Das ergibt 
mutmassliche Gesamtkosten von Fr. 10*000.—. 
Rechnet man diese Anwaltskosten auf den Monat um, so sind es über Fr. 800.-. 
Nimmt man die KVG-Prämien von rund Fr. 400.- für 1 Person pro Monat hinzu, 
so sind wir auf rund Fr. 1'200.—. 
Zum Vergleich: Dieser Betrag allein liegt über 20% höher als der heutige Grund­
bedarf für einen 1-Personenhaushalt! 
Frage: Ist eine solche Behörden- resp. Sozialhilfepolitik allein nach rechnerischen 
Kriterien verhältnismässig? (Art. 5 Abs. 2 BV) 

Gehen wir davon aus, ich unterliege ebenso vor den Schranken der aktuellen 
Instanz und die Parteientschädigung würde wiederum Fr. 1'800.— betragen. So 
wären wir also bereits bei Fr. 5'000.— zu Gunsten des externen Anwalts der Fb 
Ingenbohl! 
Dies wiederum macht umgerechnet auf den Monat rund Fr. 416.- Franken, was 
gegenwärtig etwa der Hälfte eines um 15% gekürzten wirtschaftlichen Grundbe­
darfs für einen 1-Personenhaushalt pro Monat entspricht. 
Ich frage wieder: Kann so etwas unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit 
gutgeheissen werden? (Abt. 5 Abs. 2 BV) 

Es kann ja (zumindest nach gesundem Menschenverstand) kaum angehen, dass 
einem Bedürftigen, der ein steuerbares Einkommen von Null und ein Ver­
mögen von ebenfalls Null aufweist, pro Rechts fall Fr. 5'000.~ Honorar-Anwalts­
kosten der Gemeinde aufedegt werden können. 
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Parteientschädigung im Falle von Unterliegen unter dem Aspekt von 
„Verschiedene Handhabung von identischen Anträgen aufgrund 
unterschiedlicher Verwaltungen" (Art. 8 BV, insbesondere Art. 8 Abs. 4 BV) 
Grössere Verwaltungen (wie z.B. die Ausgleichskasse Schwyz) verfügen über eigene 
Rechtsabteilungen mit Anwälten. Selbst bei Unterliegen habe ich als IV-Bezüger 
(mit Minimalrente) noch nie erlebt, dass die Ausgleichskasse Schwyz auf die Idee 
gekommen wäre, Anwaltskosten zu belasten. 
Wenn I V / E L auf Stufe B u n d / Kanton keine Anwaltskosten zu Lasten von 
Behinderten (auch im Falle von prozessualem Unterliegen) vorsehen, so ist 
nicht nachvollziehbar, wieso dies auf unterer Stufe (Gemeinde/Sozialhilfe) 
anders sein sollte. Wie verträgt sich das mit Art. 8 BV (Rechtsgleichheit)? 

Gilt der besondere Schutz vor Benachteiligung von Behinderten bloss in der 
Theorie oder auch in der Praxis? (Art. 8 Abs. 4 BV) 
Durch den V G E III 2011 161 fühle ich mich nicht zuletzt auch als Behinderter 
(mit 100% IV-Minimalrente) schikaniert. (Verstoss gegen Art. 8 Abs. 4 BV: Das 
Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten 
vor.) 
Währenddem ich oder eine Person bei der Ausgleichskasse Schwyz Anträge z.B. 
auf IV-Hilfsmittel oder Übernahme von Krankheits- und Behinderungskosten im 
Rahmen der EL ohne prozessuales Risiko (auch bei Unterliegen) stellen kann, soll 
dasselbe bzw. Ahnliches auf Stufe Gemeinde nicht gelten? Dem Gebot der 
Rechtsgleichheit (nach Art. 8 BV) wird hier meiner Meinung nach widersprochen. 
Ein praktisches Beispiel dazu: Übernahme von Zahnarztkosten. Diese werden im 
Rahmen der Krankheitskosten von der EL übernommen (oder der Antrag wird 
abgelehnt). In jedem Fall gibt es kein Prozessrisiko. 
Anders der Fall aktuell in der Gemeinde Ingenbohl: Im Falle eines Unterliegens soll 
gemäss V G E III 2011 161 der Antragsteller bei Unterliegen automatisch die Ko­
sten für den Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl übernehmen. Nicht nur, dass die 
Zahnarztkosten abgelehnt werden - nein, ich wiederhole: der Antragsteller wird 
auch noch damit bestraft, dass er den Anwalt der Fürsorgebehörde Ingenbohl 
entschädigen müsste! 
Die Vorinstanzen vergessen, dass die Sozialhilfe primär für Bedürftige geschaffen 
wurde und nicht für Anwälte. 

Unter dem Gesichtspunkt der unentgeltlichen Rechtspflege? (Art. 29 BV) 
Meine Argumentation in meiner Beschwerde betr. Parteientschädigung im Bedürf-
tigenfall wurde von der Vorinstanz (Verwaltungsgericht) gar nicht gewürdigt, d.h. 
es wurde mir das rechtliche Gehör verweigert. (Verstoss gegen Art. 29 Abs. 2 BV) 
Es ist ein Widerspruch, wenn nach Art. 29 Abs. 3 BV ein grundsätzlicher Anspruch 
im Bedürftigen fall auf unentgeltliche Rechtspflege besteht, dieser jedoch in Bezug 
auf Parteientschädigungen mit § 74 Abs. 1 VRP ausgehebelt werden kann. 
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Ist ein hohes Prozesskostenrisiko für einen Bedürftigen vereinbar mit Art. 13 
EMRK? 
Es widerspricht in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken, wenn im 
Sozialwesen Bedürftige für (in der Regel) vermögende Anwälte aufzukommen 
hätten und in der Praxis das Anrecht auf eine wirksame Beschwerde nach Art. 13 
EMRK infolge zu hohem Prozesskostenrisiko faktisch ausser Kraft gesetzt wird. 
(Mit zusätzlichem Hinweis auf Art. 6 EMRK: Recht auf ein faires Verfahren.) 

Abschliessend halte ich noch folgende Grundpfeiler der Schweizer Bundesver­
fassung fest: 

Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns 
1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. 
2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnis­
mässig sein. 
3 Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. 
4 Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. 

Art. 30 BV Gerichtliche Verfahren 
1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden 
muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges 
und unparteiisches Gericht. 

Art. 35 BV Verwirklichung der Grundrechte 
1 Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. 
2 Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und 
verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. 

Aufgrund meiner vorausgegangenen Darlegungen zu den strittigen Punkten stelle 
ich dem Bundesgericht zusammenfassend folgende 

Anträge 

1. Aufhebung von Dispositivziffer 1 und Dispositivziffer 3 auf Seite 24 
des Entscheids des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz VGE III 
2011161 vom 8. Februar 2012 (Versand 29. Februar 2012, Erhalt 7. März 
2012). 
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2. Auf die Materialfeststellung des Zimmers „Seelisberg", Gersauerstrasse 32, 
6440 Brunnen, sei zu verzichten. 

3. Im Falle der Abweisung von Ziffer 2 sei von einer Beauftragung von 
Architekt Benedict Steiner, Schwyz (inkl. allenfalls Beizug eines 
Bauökologen) als Experte betr. Materialbefund Zimmer „Seelisberg" 
abzusehen. 
Sollte an der Materialeruierung festgehalten werden, sei damit der dipl. 
Baubiologe Guido Huwiler, Maschwanden, für die Ermittlung der 
verwendeten Materialien im Zimmer „Seelisberg", Gersauerstrasse 32, 
Brunnen, zu beauftragen. 

4. Es sei die Fb der Gemeinde Ingenbohl zu verpflichten mir ein generelles 
Aktensichtsrecht in mein Klientenkonto zu gewähren und mir für die 
aktuelle Steuererklärung einen Projektontoauszug 2011/2012 zuzustellen. 

5. Sämtliche allfälligen Parteientschädigungen (Anwaltskosten) zu Lasten der 
Fürsorgebehörde Ingenbohl. 

6. Das Verfahren habe kostenfrei zu erfolgen. 

Für Ihre Bemühungen um ein faires Urteil danke ich Ihnen im Voraus vielmals. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: 

Beilage 1: Schreiben der Ausgleichskasse Schwyz vom 27. Dezember 2010 
(Kriterium der unentgeldichen Rechtspflege sowie grossen Flärte erfüllt) 
Beilage 2: angefochtener V G E III 2011 161 vom 8. Februar 2012 (Versand 29. 
Februar 2012, Erhalt 7. März 2012) 
Beilage 3: Die Materialbeschaffenheit des Zimmers „Seelisberg", Gersauerstrasse 
32, Brunnen (Fotos, Grundriss, Beschreibung) 
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Beilage 4: Klientenkonto-Auszug vom 7. Oktober 2006 des Fürsorgesekretariats 
der Gemeinde Schwyz 
Beilage 5: Projektkonto-Auszug vom 3. März 2010 der Gemeinde Ingenbohl 
Beilage 6a-c: Schreiben vom 22. Januar 2012 an Rico Baumann sowie Mails an die 
Gemeine Ingenbohl (vom 26.2. und 6.3.12) mit Bitte um Projektkonto-Auszug für 
die aktuelle Steuererklärung (Schuldenverzeichnis) 
Beilage 7: Leitfaden zur Wohnungssuche für Allergiker und Chemikaliensensible 
(Ausdruck von der Homepage des Chemical Sensitivity Network Deutschland) 
Beilage 8: Das Schlafzimmer — nicht nur eine Oase zum Entspannen (Ausdruck 
von der Homepage des Chemical Sensitivity Network Deutschland) 
Beilage 9: Arztzeugnisse betr. MCS-gerechtem Wohnraum (Materialerfordernisse) 
Beilage 10: Ausdruck Erklärung „Baubiologie" aus Wikipedia 
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